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Mitwirkungsverfahren 

 

Behörden müssen nach Art. 3 des kantonalen Baugesetztes (BauG) die Bevölkerung über Planungen orientieren und sie in geeigne-

ter Weise mitwirken lassen. Auf diese Weise können die Anliegen der Bevölkerung in die Planung aufgenommen werden. 

 

Das Mitwirkungsverfahren der Gesamtrevision Nutzungsplanung und Kulturland der Gemeinde Hellikon erfolgte vom 11. Januar 

2021 bis zum 14.Februar 2021. Bereits im Dezember 2020 wurden sämtlichen Planunterlagen zur Einsichtnahme einerseits auf der 

Gemeindehomepage hochgeladen, auf Wusch ausgedruckt ausgehändigt und lagen zudem während des Mitwirkungsverfahren auf 

der Gemeindekanzlei auf. Am 14. Januar 2021 wurde eine öffentliche Informationsveranstaltung zu den Hauptzügen der Planung 

durchgeführt. Vor, während und nach dem Mitwirkungsverfahren bot der Gemeinderat Sprechstunden an, zahlreiche Fragen und 

Unklarheiten konnten somit auch im kleineren Rahmen besprochen werden. Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens sind Mitwir-

kungseingaben von 45 Parteien eingereicht worden  

 
Mitwirkungsergebnisse 

An der Sitzung vom 05.10.2021 hat die Planungskommission die Mitwirkungsergebnisse intensiv diskutiert, bereinigt und zuhanden 

des Gemeinderates verabschiedet. Der Gemeinderat Hellikon – in seiner Funktion als Steuerungsorgan der Gesamtrevision der 

Nutzungsplanung – hat den Mitwirkungsbericht an der Gemeinderatssitzung vom 20.12.2021 beraten, ergänzt und zur Veröffentli-

chung freigegeben. 

Die vorgeschlagenen Stossrichtungen zur künftigen Entwicklung erfahren erfreulicherweise grossmehrheitlich Unterstützung. Da-

mit besteht eine sehr gute Ausgangslage, um die Planungsinstrumente in einem nächsten Schritt zielgerichtet fertigzustellen und 

der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung vorlegen zu können. 
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1 Thematische Gliederung 

1.1 Auszonungen 

Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Stellungnahme Gemeinderat 

3.1.1 Auszonungen Auszonung der Parzelle 312 in diesem Ausmass nicht vornehmen 

 

– Die neue Bauzonenlinie soll nach Norden verlegt werden, damit ein zeitgemässer Aus- und Umbau 

des bestehenden Gebäudes gewährleistet wird (Anbau, Treppenaufgang, Parkplätze oder Garage) 

– Das bestehende, inzwischen unzweckmässige Haus kann auf dem vorgesehen Platz weder sinnvoll 

umgebaut, renoviert oder gar erweitert werden. 

– Die bestehende Klärgrube sollte innerhalb der Bauzone bleiben, damit sie zukünftig als Zisterne für 

Dachwasser genutzt werden kann. 

 
Zonierung Stand Mitwirkung 

Die Forderung ist sinnvoll und zu befürworten. Damit kann der Besitzstand für das bestehende Wohnge-

bäude gewährleistet und ein Umbau für eine zeitgemässe Nutzung ermöglicht werden. 

Die Besitzer stimmen im Austausch der Zuweisung der restlichen Parzellenfläche zur Landwirtschafts-

zone zu. 

Entscheid: Berücksichtigung. Die Bauzonengrenze wird in Absprache mit den Grundeigentümern nach 

Norden verschoben. Die restliche Fläche wird der Landwirtschaftszone zugewiesen.  

 
Entwurf Anpassung 

  Für das Bienenhaus muss eine Zusicherung vorliegen, dass es renoviert oder im gleichen Stil neu auf-

gebaut werden kann. 

Das Bienenhaus befindet sich direkt am Waldrand. Es ist daher maximal eine Renovation im Rahmen der 

Bestandesgarantie möglich. Ein Neubau ist auf Grund des unterschrittenen Waldabstandes unabhängig 

von der Lage ausserhalb oder innerhalb der Bauzone nicht möglich. 

Entscheid: Kein Entscheid notwendig. 

3.1.2 Auszonungen Auszonung der Parzelle 312 in diesem Ausmass nicht vornehmen (Stellungnahme siehe 3.1.1) 

3.1.3 Auszonungen Parzelle 124 soll in der Bauzone verbleiben und nicht ausgezont werden 

 

– Die Parzelle wurde bei der Güterregulierung zugeteilt und bis heute immer als Bauland versteuert. 

– Möchte das Land jetzt verkaufen 

Die Gemeinde Hellikon verfügt über Bauzonenflächen, die den erwarteten Bedarf der kommenden 15 

Jahre deutlich übersteigen. Im Rahmen der Revision wurden daher sämtliche unüberbauten Parzellen 

überprüft und für einige Parzelle eine Nichteinzonung vorgeschlagen. 

Diese Parzelle ist zur Nichteinzonung prädestiniert da sie am Rand der Bauzone liegt.  

Die Parzelle ist ausserdem, wie die heutige Nutzung zeigt, sehr gut für die landwirtschaftliche Nutzung 

geeignet. 

Entscheid: keine Berücksichtigung, an der Nichteinzonung wird festgehalten. 

3.1.4 Auszonungen Parzelle 124 soll in der Bauzone verbleiben und nicht ausgezont werden 

 

– Möchte das Land kaufen 

Stellungnahme siehe 3.1.3 

3.1.5 Auszonungen Die Parzelle 125 soll nicht ausgezont werden 

– Die Parzelle wurde bei der Güterregulierung zugeteilt und bis heute immer als Bauland versteuert. 

Stellungnahme siehe 3.1.3 
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Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Stellungnahme Gemeinderat 

3.1.6 Auszonungen Die Parzelle 225 soll nicht einer Grünzone zugewiesen werden. 

 

– Weil sie mitten im Dorf ist. 

– Sie schon immer in der Bauzone war. 

– Da es in der Umgebung bereits genügend Grünflächen gibt. 

– Es kann auf der Parzelle problemlos gebaut werden. 

– Da auch noch Kulturland und Wald vor-handen ist möchte Herr Gersbach auf den Bauplatz im Dorf 

nicht verzichten. 

 
Zonierung Stand Mitwirkung 

Die Gemeinde Hellikon verfügt über Bauzonenflächen, die den erwarteten Bedarf der kommenden 15 

Jahre deutlich übersteigen. Im Rahmen der Revision wurden daher sämtliche unüberbauten Parzellen 

überprüft und für einige Parzelle eine Zuweisung zur Grünzone vorgeschlagen. 

Die Parzelle 225 bzw. deren Freihaltung sind wichtig, um die Sicht auf die historisch wertvolle Bebauung 

entlang der Oberen Strasse freizuhalten. Durch die Hanglage ist es allerdings möglich, im unteren Teil 

entlang der Tempelstrasse ein Gebäude zu errichten, ohne dass dieses die Sicht auf die Obere Strasse 

einschränkt.  

Entscheid: Berücksichtigung. Die Parzelle 225 verbleibt in der Dorfkernzone 1. Bei der Bebauung sind die 

Vorgaben der Bau- und Nutzungsordnung bezüglich Gestaltung, Einordnung etc. zu berücksichtigen.  

 

Entwurf Anpassung 

3.1.7 Auszonungen Die Parzellen 303, 304 und 305 sollen in der Bauzone bleiben 

 

– Weil die drei Parzellen von der Bauzone umschlossen sind. 

– Weil sie erschlossen sind. 

– Sich in einer rechtskräftigen Bauzone befinden. 

– Vom Gelände her sehr wohl bebaut werden können. 

Die Gemeinde Hellikon verfügt über Bauzonenflächen, die den erwarteten Bedarf der kommenden 15 

Jahre deutlich übersteigen. Im Rahmen der Revision wurden daher sämtliche unüberbauten Parzellen 

überprüft und für einige Parzelle eine Nichteinzonung vorgeschlagen. 

Bei den genannten Parzellen handelt es sich um Parzellen am Siedlungsrand. Das eine Strasse zwischen 

den Parzellen und der Landwirtschaftszone liegt, spricht nicht automatisch dafür, diese in der Bauzone 

zu belassen. 

Die Parzellen sind seit mehreren Jahrzehnten in der Bauzone, aber bisher nicht überbaut. Da seitens 

Grundeigentümer bisher keine Bauabsichten geäussert wurden, sind die Parzellen auch nicht ausrei-

chend erschlossen (Strasse zu schmal, keine Wasser- und Abwasseranschlüsse).  

Entgegen den Aussagen im Mitwirkungsbeitrag ist ein rechtskräftiger Bauzonenplan nicht automatisch 

RPG-konform. Im vorliegenden Fall handelt es sich daher um eine Nichteinzonung. 

Entscheid: keine Berücksichtigung. 

3.1.8 Auszonungen Die Parzelle 302 soll in der Bauzone belassen werden 

 

– Da sie, wie eine Nachbarparzelle belegt, sich trotz der Hanglage das Überbauen möglich scheint. 

– Auch ist sie (auch unverbaut) als landwirtschaftliche Fläche nicht gut nutzbar. 

Die Gemeinde Hellikon verfügt über Bauzonenflächen, die den erwarteten Bedarf der kommenden 15 

Jahre deutlich übersteigen. Im Rahmen der Revision wurden daher sämtliche unüberbauten Parzellen 

überprüft und für einige Parzelle eine Nichteinzonung vorgeschlagen. 

Das aufwändige Überbauen der Parzelle 300 belegt in keiner Weise, dass das noch steilere Gelände der 

Parz. 302 sich gut für eine Bebauung eignen würde. 

Dass die Parzelle 302 für die landwirtschaftliche Nutzung sehr beschwerlich ist, ist unbestritten. 

Allerdings ist die Parzelle zweifelsohne prädestiniert zur Freihaltung. Die Freihaltung der grünen Hangla-

gen entspricht auch den Zielen des RELs. 

Entscheid: keine Berücksichtigung. 
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Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Stellungnahme Gemeinderat 

3.1.9 Auszonungen Die Parzelle 293 soll nicht ausgezont werden 

 

– Das bestehende ältere Wohnhaus kann sonst nicht mehr sinnvoll umgebaut beziehungsweise beim 

Umbau erweitert werden. 

– Die Parzelle liegt vis a vis einer Parzelle die aktuell mit einem Mehrfamilienhaus bebaut wird. 

 
Zonierung Stand Mitwirkung 

Im Sinne der Gleichbehandlung zu Parzelle 312 sollte auch dem bestehenden Gebäude auf Parzelle 293 

ein angemessener Entwicklungsspielraum gewährt werden.  

Entscheid: Berücksichtigung. Auf die Nichteinzonung wird verzichtet.  

 

Entwurf Anpassung 

3.1.10 Auszonungen Die Parzellen 357 und 359 sollen in der Bauzone verbleiben 

 

– Erschliessung ist gewährleistet. 

– Ergänzt das Quartier am Stygenholdenweg. 

– Geruchs- und Lärmemissionen sind bis jetzt und auch in Zukunft kein Problem. 

– Sichert die Wohnsituation der nächsten Generation der Familie vom benachbarten Bauernhof. 

– Die oben beschriebenen Punkte beziehen sich vor allem auf die Parzelle 359. 

Die Gemeinde Hellikon verfügt über Bauzonenflächen, die den erwarteten Bedarf der kommenden 15 

Jahre deutlich übersteigen. Im Rahmen der Revision wurden daher sämtliche unüberbauten Parzellen 

überprüft und für einige Parzelle eine Nichteinzonung vorgeschlagen. 

Für die Beurteilung, ob die Vorschriften bezüglich Lärm- und Geruchsemissionen eingehalten werden, 

spielt es keine Rolle, ob sich die entsprechenden Parzellen im Besitz der Bauernfamilie sind. Verbindlich 

sind hier die Vorgaben des Luftreinhalte-Gesetz. 

Wie die bestehende Bebauung entlang der Stygholde zeigt, ist die Erschliessung der Parzellen aufwändig 

und wenig flächensparend. Ausserdem handelt es sich insbesondere bei Parz. 359 um eine sehr schattige 

Lage, was nicht zu attraktiven Wohnverhältnissen führt. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung. An der Nichteinzonung wird festgehalten. 

3.1.11 Auszonungen Die Parzelle 357 soll nicht ausgezont werden 

 

– Die Parzelle 357 ist baureif und erschlossen. 

– Auszonung vom kantonalen Richtplan nicht explizit vorgeschrieben und wäre eine materielle Ent-

eignung. 

– Überbauung des Areals seit langem geplant. 

– Das geplante Mehrfamilienhaus würde helfen die erforderte Bevölkerungsdichte zu erreichen. 

Auch wenn der Bauzonenplan Hellikon rechtskräftig ist, ist er, entgegen der Aussagen im Mitwirkungs-

beitrag, nicht RPG-konform. Die Kapazität der Bauzonen übersteigen den Bedarf für die kommenden 15 

Jahre deutlich, weshalb die Gemeinde verpflichtet ist, ihre Bauzonen zu überprüfen und falls geeignete 

Flächen gefunden werden, diese zu reduzieren.  

Die vorliegende Teilfläche der Parz.  357 liegt am Bauzonenrand, ist nicht überbaut, wohl sie seit Jahr-

zehnten in der Bauzone liegt und weist eine für Wohnzwecke ungeeignete Nord-West-Exponierung auf. 

Sollte seitens des Eigentümers tatsächlich Interesse bestehen etwas zur Bevölkerungsentwicklung und 

vor allem zur Steigerung der Einwohnerdichte beizutragen, böte das bestehende, heute kaum genutzte, 

Gebäude sowie die in der Bauzone verbleibende Fläche ausreichend Potential.  

Die neu gewählte Bauzonengrenze orientiert sich an der Parzellengrenze zwischen den Parz. 359 und 

258 und ist somit eindeutig definiert. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung. An der Nichteinzonung wird festgehalten. 
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Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Stellungnahme Gemeinderat 

3.1.12 Auszonungen Die Parzellen 224, 206 und 857 sollen nicht ausgezont werden 

 

– Die besagten Parzellen werden seit vielen Jahren als Bauland versteuert. 

– Die Umzonung in Grünzone betrifft einen Grossteil der Grundstücksfläche der Familie Brogli in der 

Bauzone. 

 
Zonierung Stand Mitwirkung 

Die Parz. 224 ist aufgrund des notwendigen Strassenabstandes und der Gewährleistung der Sicht an der 

Kreuzung nicht bebaubar. 

Die Bebauungsabsichten auf Parz. 206 sind bereits seit längerem bekannt und es fanden auch schon Ge-

spräche dazu statt zwischen der Gemeinde und den Grundeigentümern. Damit das geplante Hinterhaus 

nicht zu nahe am bestehenden Gebäude realisiert werden muss und damit nur eingeschränkt Licht er-

hält, soll die Grenze zwischen Bauzone und Grünzone weiter nach Osten verschoben werden. 

Da sich die Erschliessung der Parzellen oberhalb des «Helvetiaweg» nicht realisieren lässt und ausser-

dem der Waldabstand nicht eingehalten werden kann, ist eine Bebauung der Parz. 857 nicht möglich. 

Diese soll in der Grünzone verbleiben. 

Entscheid: Teilweise Berücksichtigung. Die Abgrenzung zwischen Dorfkernzone 1 und Grünzone auf Par-

zelle 206 soll in Absprache mit den Grundeigentümern nach Osten verschoben werden. An der Zuwei-

sung zur Grünzone für die Parzellen 224 und 857 wird festgehalten 

 
Entwurf Anpassung 

3.1.13 Auszonungen Die Parzelle 206 soll in der Bauzone bleiben 

 

− Seit Jahren besteht einzig und allein das Bedürfnis auf dem Hinterhausteil der Par-zelle 206 ein 
Wohnahaus zu erstellen. 

− Ob dies mit der Erschliessung über den Helvetiaweg oder die Erschliessung via Obere Strasse ge-
schieht, ist zweitranig. 

− Das geplante Haus soll in einem vernünftigen Abstand zum bestehenden Haus gebaut werden kön-
nen. 

− Auf der Parzelle soll eine grosszügige Versickerungsanlage für Sauberwasser entstehen können. 

Stellungnahme siehe 3.1.12 

 

1.2 Siedlung 

Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Stellungnahme Gemeinderat 

3.2.1 Schutzobjekte Die Baute auf der Parzelle 218 soll nicht in der BNO als schützenswertes Objekt eigentümerverbind-

lich erklärt werden 

 

– Bereits wurden mehrere Renovationsarbeiten ausgeführt (mit Baubewilligungen) welche die 

Schutzwürdigkeit des Hauses in Frage stellen. 

Das Gebäude Obere Strasse 17 (Parzelle 218) befindet sich seit Jahren im Umbau. Dabei sind die Vorga-

ben der Baubewilligung zu berücksichtigen. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung. Am Schutz wird festgehalten und es erfolgt keine erneute Begehung. 
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Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Stellungnahme Gemeinderat 

– Es macht keinen Sinn nach den Schutzbestimmungen zu Bauen, um am Schluss aus dem Inven-

tar gekippt zu werden. 

3.2.2 Schutzobjekte Die Baute auf der Parzelle 245 soll nicht in der BNO als schützenswertes Objekt eigentümerverbind-

lich erklärt werden 

 

– Das Haus liegt ausserhalb des Dorfkerns. 

Das Gebäude Obere Strasse 37 (Parzelle 245) ist Bestandteil der historisch wertvollen Bebauung an der 

oberen Strasse. Das Gebäude ist als Objekt HEL902 Bestandteil des kommunalen Bauinventars. Im Rah-

men der Nutzungsplanungsrevision erfolgt die Umsetzung als grundeigentümerverbindliches Schutzob-

jekt.  

Entscheid: Keine Berücksichtigung. 

3.2.3 Schutzobjekte Die Baute auf der Parzelle 309 soll nicht in der BNO als schützenswertes Objekt eigentümerverbind-

lich erklärt werden 

 

– Das Haus wurde inzwischen weitgehend verändert. Wo noch alte Bausubstanz vor-handen ist, 

ist sie in einem so desolaten Zustand, dass sie für die Erhaltung des Hauses ersetz werden muss. 

Beim Gebäude Höhli 4 (Parzelle 309) handelt es sich um ein klein dimensioniertes biedermeierliches Bau-

ernhaus aus der ersten Hälfte des 19. Jh. Das Gebäude ist als Objekt HEL930 Bestandteil des kommuna-

len Bauinventars. Im Rahmen der Nutzungsplanungsrevision erfolgt die Umsetzung als grundeigentümer-

verbindliches Schutzobjekt. 

Entscheid: Die durch den Eigentümer vorgebrachten Informationen bezüglich der Innenausbauten sollen 

im Rahmen einer erneuten Begehung durch die Denkmalpflege überprüft werden. Der definitive Ent-

scheid über die Unterschutzstellung erfolgt nachher. 

3.2.4 Schutzobjekte Die Baute auf der Parzelle 184 soll nicht in der BNO als schützenswertes Objekt eigentümerverbind-

lich erklärt werden 

 

– Das Gebäude „Gasthaus zum Ochsen“ hat Aufgrund seiner Lage und des inneren Umbaus seinen 

schützenswerten Charakter verloren. 

– Ausserdem seien verschiedene Bauvorschriften, vor allem bezüglich der Dachgestaltung zu lo-

ckern 

Das Gebäude Rebmatt 1 (Parzelle 184) trägt durch seine Lage an der ehemaligen "Hauptstrasse" sowie 

seine ortsprägenden Gebäudehülle viel zum erhaltenswerten Ortsbild bei. Das Gebäude ist als Objekt 

HEL910 Bestandteil des kommunalen Bauinventars. Im Rahmen der Nutzungsplanungsrevision erfolgt die 

Umsetzung als grundeigentümerverbindliches Schutzobjekt. 

Die Vorschriften der Dachgestaltung in den Dorfkernzonen wurden bewusst dahingehend angepasst, 

dass die Beurteilung qualitativ und nicht wie bisher quantitativ erfolgt. Auf die Festlegung von Mindest- 

oder Maximalflächen wurde bewusst verzichtet. Damit besteht die Möglichkeit in Zusammenarbeit mit 

den Grundeigentümern für jedes Gebäude optimale Lösungen zu finden. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung. An der Unterschutzstellung sowie den Vorschriften zur Dachgestal-

tung wird festgehalten. 

3.2.5 Schutzobjekte Ziel ist es, die bestehenden Dorfkerne zu stärken und gleichzeitig eine zeitgemässe Weiterentwick-

lung zu ermöglichen 

 

– Das Gebäude auf der Parzelle 193 soll nur einem Volumenschutz unterstellt werden damit ein 

zeitgemässes Renovieren des Hauses möglich wird. 

Das Gebäude Ochsengasse 2 (Parzelle 193) ist Bestandteil der historischen Bebauung um den Dorfplatz.  

Das Gebäude ist als Objekt HEL908 Bestandteil des kommunalen Bauinventars. Im Rahmen der Nut-

zungsplanungsrevision erfolgt die Umsetzung als grundeigentümerverbindliches Schutzobjekt. 

Entscheid: Zur Besprechung von möglichen Umbaumassnahmen ist eine Innenbegehung mit der Denk-

malpflege sinnvoll. 

 

Mit einem Volumenschutz sind lediglich die Aussenabmessungen eines Gebäudes geschützt, nicht das 

Gebäude in seiner historischen Substanz. Dabei handelt es sich um ein Mittel, welches vor allem bei stras-

senraumprägenden Bauten (beispielsweise im Unterabstand) angewendet wird. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung 

  
– Der Artikel über die Fachgutachten beim Umbau von geschützten Häusern ist zu streichen. 

Die neue BNO wurde bewusst so gestaltet, dass die Beurteilung von Bauvorhaben qualitativ statt quanti-

tativ erfolgt. Damit können gerade bei anspruchsvollen Ausgangslagen wie Substanzschutzobjekten ge-

meinsam mit den Grundeigentümern sinnvolle Lösungen gesucht werden. Die Gemeinde baut daher auch 

ihr Beratungsangebot für Bauwillige aus und bittet um eine frühzeitige Kontaktaufnahme, damit kost-

spielige Fehlplanungen verhindert werden können. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung 

  
– Grünzonen sollen bewilligungsfrei bebaut werden können. 

Grünzonen sollen natürliche Lebensräume darstellen und nicht verbaut werden, wenn hier Kleinbauten, 

Spielgeräte etc. möglich sein sollen, soll dies geregelt sein und überwacht werden können. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung 
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Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Stellungnahme Gemeinderat 

  
– Die Wiederherstellungspflicht für geschützte Gebäude soll gestrichen werden. 

Diese Vorschrift dient dazu zu verhindern, dass Eigentümer ein Schutzobjekt zu vernachlässigen, bis ein 

Erhalt nicht mehr möglich oder nicht mehr zumutbar ist und damit eine Schutzentlassung erzwungen 

wird. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung 

  
– Desolate Mauern sollen ersetzt, Fenster auf eine vernünftige Höhe versetzt werden können. 

– Die Räume sollen auch bei renovierten Altbauten genügend mit natürlichem Licht durchflutet 

werden. Zum Beispiel mit entsprechende Fensteröffnungen Die Raumhöhe von 2,4 m ist auch 

bei Altbauten anzustreben. 

Selbstverständlich sollen auch geschützte Bauten möglichst an heutige Wohnbedürfnisse angepasst wer-

den können. Allerdings ist dabei stehts abzuwägen zwischen den Schutzzielen und den Bedürfnissen der 

Eigentümer. Der Gemeinderat bietet aber ein Beratungsangebot, damit Eigentümer bei dieser Arbeit un-

terstützt werden können. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung 

3.2.6 Schutzobjekte 
Begründung und Ausführung siehe 3.2.5 

Stellungnahme siehe 3.2.5 

3.2.7 Schutzobjekte 
Die Baute auf der Parzelle 16 soll nicht in der BNO als schützenswertes Objekt eigentümerverbindlich 

erklärt werden 

 

– Es sollen verschiedene Umbauprojekte realisiert werden können. 

Das Gebäude Hauptstrasse 34 (Parzelle 16) ist ein schönes Juragiebelhaus. Das Gebäude ist als Objekt 

HEL914 Bestandteil des kommunalen Bauinventars. Im Rahmen der Nutzungsplanungsrevision erfolgt die 

Umsetzung als grundeigentümerverbindliches Schutzobjekt. 

Die Gemeinde ist selbstverständlich daran interessiert, das bestehende Volumen genutzt werden.  

Um Lösungen zu finden, die sowohl die Wünsche des Bauherrn als auch die Anforderungen des Ortsbild- 

und Kulturgüterschutzes befriedigen, empfiehlt die Gemeinde Hellikon die frühzeitige Einbindung der 

Baubewilligungsbehörde in die Projektierung. 

Die Gemeinde bietet ein vielfältiges Beratungsangebot an. Es können aber im momentanen Zeitpunkt 

keine konkreten Zusagen zu den einzelnen Punkte gemacht werden. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung 

3.2.8 Schutzobjekte 
Um einer Überalterung der Dorfbevölkerung entgegen zu wirken und Hellikon als attraktiven Woh-

nort zu bewerben, bedarf es zwingend einer Lockerung der Bauvorschriften 

 

– Für Dachgeschosse ist die Muster-BNO des Kantons zu übernehmen. 

– Dacheinschnitte sollen möglich sein. 

– Kleine Flachdächer z.B. auf Garagen sollen möglich sein. 

Die BNO ist weitgehend der Muster-Bauordnung des Kantons entsprechend. 

Die BNO der Gemeinde Hellikon weicht von der Muster-BNO des Kantons Aargau nur ab, um den Anfor-

derungen an der Ortsbildschutz zu genügen. Die speziellen Anforderungen an den Ortsbildschutz ergeben 

sich aus der Tatsache, dass die Gemeinde Hellikon im «Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder 

der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS)» enthalten ist. 

 

Dacheinschnitte sind bisher und auch künftig in Hellikon nicht zulässig, um die Schutzziele des ISOS zu ge-

währleisten. 

Flachdächer auf Nebenbauten: 

In §49 wird in der neuen BNO die Möglichkeit für die Erstellung von Flachdächern beschrieben: 

«Auf untergeordneten Bauten sind bei guter Einpassung Flachdächer zulässig. Diese sind, soweit sie nicht 

als Terrassen- oder durch Energieerzeugungsanlagen genutzt werden oder eine Regenwassernutzung 

vorgesehen wird, gemäss SIA Norm 312 extensiv zu begrünen.» 

Mit dieser Bestimmung können in das Dorfbild passende Lösungen gefunden und realisiert werden. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung 

3.2.9  
Die Baute auf der Parzelle 179 soll nur teilweise in der BNO als schützenswertes Objekt eigentümer-

verbindlich erklärt werden 

 

– Das Gebäude ist zur unsinnigen Grösse verunstaltet worden, ist im Innern veraltet, hat die heute 

nötigen Raumhöhen nicht und hat im Ökonomieteil zerfressene Mauern. 

– Das Haus hat für die Nutzung als Wohnhaus von der Rückseite und seitlich zu wenig Möglichkeit 

für die Tageslichtversorgung der Innenräume. Deshalb soll es seitlich und auf der Rückseite zu-

rückgebaut werden können 

Das Gebäude Hauptstrasse 43 (Parzelle 179) ist Bestandteil der geschlossenen und sehr erhaltenswerten 

Baureihe im Gebiet Hauptstrasse Nord. 

Entscheid: Das Gebäude soll gemeinsam mit der Denkmalpflege erneut begangen werden und eine auf 

gewisse Gebäudeteile beschränkte Unterschutzstellung geprüft werden. Der definitive Entscheid wird an-

schliessend gefällt. 
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Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Stellungnahme Gemeinderat 

– Ausserdem soll das Gebäude wegen seiner tragischen Vergangenheit möglichst radikal umge-

baut werden. 

3.2.10  
Generelle Vorschriften zum Ortsbildschutz sind zu überarbeiten 

 

– Die vielen Einschränkungen durch die Vorgaben und Vorschriften beim Umbauen und Renovie-

ren der alten Häuser im Dorfkern verhindern eine bezahlbare Reaktivierung vieler alter Ge-

bäude. 

Die Gemeinde ist selbstverständlich daran interessiert, das bestehende Volumen genutzt werden.  

Um Lösungen zu finden, die sowohl die Wünsche des Bauherrn als auch die Anforderungen des Ortsbild- 

und Kulturgüterschutzes befriedigen, empfiehlt die Gemeinde Hellikon die frühzeitige Einbindung der 

Baubewilligungsbehörde in die Projektierung. Die Gemeinde bietet ein vielfältiges Beratungsangebot an.  

Der Gemeinderat ist bemüht gemeinsam mit den Grundeigentümern verträgliche Lösungen zu finden. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung 

 

1.3 Einzonungen 

Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Stellungnahme Gemeinderat 

3.3.1 Einzonungen Die Parzelle 43 sei komplett in die Wohnzone einzuzonen 

 

– Der § 5 der BNO ist zu streichen. 

– Oder auf die Gestaltungsplanpflicht sei zu verzichten. 

– Der Sagikanal sei nicht zu schützen. 

– Das Gebäude 170 sei nicht obligatorisch einer Umnutzung zu unterziehen. 

– Das Gebäude 79 sei nicht zu schützen. 

–  Entlang des Sagiwegleins sei ein Fahrweg auszuscheiden. 

– Die vorgesehene Grünzone sei der Dorf-kernzone 2 zuzuweisen. 

– Es sei kein Bauzonenland und Gewerbe-gebiet der Landwirtschaftszone zuzuweisen. 

– Bei einer Auszonung sei der Minderwert zu entschädigen. 

– Dachdurchbrüche seien auf der Hälfte der Fassadenlänge zu erlauben. 

Umfassende Abklärungen mit den zuständigen Planern sowie den kantonalen Fachstellen haben gezeigt, 

dass die sehr komplexen Fragestellungen zur Sagi nicht im Rahmen der Gesamtrevision geklärt werden 

können.  

Entscheid: Keine Berücksichtigung. Die Sagi bzw. Gewerbezone Sagerei wird aus der Revision ausgeklam-

mert und von der Genehmigung ausgenommen. 

3.3.2 Einzonungen Die Parzellen 240, 241, 242, 423 seien einzuzonen 

 

– Da die Parzellen direkt an der Bauzone liegen, soll dies der Gemeinde ein Anliegen sein. 

Die Gemeinde verfügt bereits über Bauzonenreserven, die den erwarteten Bedarf für die kommenden 15 

Jahre deutlich überschreiten. Einzonungen sind daher im Rahmen der laufenden Revision nicht möglich. 

Ausserdem handelt es sich bei den genannten Parzellen um ein Naturschutzgebiet von kantonaler Bedeu-

tung. 

Entscheid: keine Berücksichtigung. 

3.3.3 Einzonung Das Gebäude auf der Parzelle 588 sei einzuzonen 

 

– Einzonung analog Gebäude Hauptstr. 1 und Riederweg 19 bei der Revision im Jahre 1990. 

Die Gemeinde verfügt bereits über Bauzonenreserven, die den erwarteten Bedarf für die kommenden 15 

Jahre deutlich überschreiten. Einzonungen sind daher im Rahmen der laufenden Revision nicht möglich. 

Kleinstbauzonen werden heute nicht mehr bewilligt. Die genannten Liegenschaften werden der Landwirt-

schaftszone zugewiesen. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung. 

3.3.4 Einzonung Die Nachbarschaftsparzelle (Eigentum Gemeinde) sei derart einzuzonen, dass die Parzelle 930 zu-

künftig von oben erschlossen werden kann 

 

– So soll ein weiteres Überbauen der Parzelle möglich sein. 

Der obere Teil der Parzelle 930 liegt an einem steilen Hang am Waldrand. Die Parzelle liegt am Bauzo-

nenrand an einer Grünzone, ausserdem ist die Lage der Häuser am Stygenholdenweg keine optimale 

Wohnlage mit ihrer Waldnähe und der schattigen Lage. 

Auch die Zufahrt über die steile Böschung stellt keine gute Lösung dar. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung 
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1.4 Allgemeine Beiträge 

Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Stellungnahme Gemeinderat 

3.4.1  

 

Die Begehung der Objekte erfolgt im Herbst 2019 unter Begleitung durch die Gemeinde sowie die jeweili-

gen Eigentümer. 

  

 

Der Umbau von Ökonomiegebäuden ist möglich.  

 

Um Lösungen zu finden, die sowohl die Wünsche des Bauherrn als auch die Anforderungen des Ortsbild- 

und Kulturgüterschutzes befriedigen, empfiehlt die Gemeinde Hellikon die frühzeitige Einbindung der 

Baubewilligungsbehörde in die Projektierung. 

  

 

Im Jahr 2017 wurde mit der Erarbeitung des «Räumlichen Entwicklungsleitbilds (REL)» die Revision der 

BNO in Angriff genommen. 

Der Fortschritt bei der Erarbeitung des REL und der BNO kann je nach Sichtweise der Beurteilenden unter-

schiedlich bewertet werden. Die unterschiedlichen Interessen der beteiligten Parteien und die damit ver-

bundenen Abstimmungen, Abwägungen und Verhandlungen erfordern ihre Zeit. 

Ziel ist eine BNO, die einerseits die Weiterentwicklung des Dorfes unterstützt, gleichzeitig die Anforderun-

gen des Ortsbildschutzes sinnvoll erfüllt und zugleich die Vorgaben der eidgenössischen und der kantona-

len Gesetzgebung erfüllt. Dies führt dazu, dass nicht für jedes Bauvorhaben und jeden Bauherrn eine 

massgeschneiderte Lösung aus der BNO ablesbar ist und schlussendlich eine Baubewilligung auch von 

den Abwägungen der verschiedenen Interessen abhängig sein wird. 

  

 

Diese Entwicklung ist nicht absehbar und wird Bestandteil der nächsten Nutzungsplanungsrevision sein. 

  

 

Die speziellen Anforderungen an den Ortsbildschutz ergeben sich aus der Tatsache, dass die Gemeinde 

Hellikon im «Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung 

(ISOS)» enthalten ist. 

  

 

Die Belichtung ist in der kantonalen Bauverordnung übergeordnet geregelt und muss folglich in der BNO 

nicht wiederholt werden. Hingegen wird für die Dorfkernzone präzisiert, dass nach Möglichkeit die Belich-

tung über den Giebel zu bevorzugen ist. 

  

 

Bei der Schulstrasse handelt es sich nicht um Dacheinschnitte, sondern Dachaufbauten. Diese sind bei 

guter Einordnung auch zukünftig möglich.  



Gemeinde Hellikon 

PLANAR 

Übersichtstabelle zur Behandlung von Einwendungen 

11/17 

Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Stellungnahme Gemeinderat 

  

 

Gemäss Eintrag im Brandkataster von 1850 wurde das Haus beschrieben als " Wohnhaus mit 2 Scheu-

nen, 2 Ställen nebst Anbau mit Schweinestallschopf; von Stein, 2 Stock hoch mit Tremkeller unter Ziegel-

dach» [1]. "Es ist also davon auszugehen, dass lediglich die Anbauten auf der westlichen Seite (welche 

nicht Bestandteil des Schutzumfanges sind) nachträglich angebaut wurden. 

Entscheid: Zur Klärung der Sachlage wird eine erneute Begehung mit der kantonalen Denkmalpflege 

durchgeführt. 

3.4.2  

 

Auch Bäume brauchen Pflege und haben eine begrenzte Lebensdauer. Eine zwingende Einschränkung der 

Eigentümer bezüglich Pflege der Bäume und die Nutzung der Grünzone, die über die aktuelle Formulie-

rung hinausgeht, ist nicht vorgesehen. 

  

 

Entscheid: Keine Berücksichtigung. An der Bestimmung wird festgehalten. Für Neubauten gilt sowieso die 

kantonale Vorgabe. 

  

 

Entscheid: Keine Berücksichtigung. Auf eine Vorschrift zur Regenwassernutzung soll verzichtet werden. 

Stattdessen wird den Bauwilligen ein entsprechendes Merkblatt abgegeben. 

  

 

Die Spielplätze gem. §46 haben einen privaten Charakter (Bau, Nutzung, Unterhalt, Haftung), sie sind 

nicht öffentlich. Folglich ist eine Gleichstellung mit den öffentlichen Spielplätzen nicht zielführend. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung 

  

 

§ 51 Abs. 5 fordert bereits " auf das Notwendige beschränkte Bodenversiegelung durch Parkfelder, Wege 

und Plätze" 

Entscheid: Keine Berücksichtigung 

  

 

Das Thema «Strahlen» ist in §54, Ziff. 2 abgedeckt. 

 

Das vorgeschlagene Kaskadenmodell ist für Hellikon auf Grund der Kleinräumigkeit nicht sinnvoll an-

wendbar. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung 

  

 

Kenntnisnahme 

  

 

Die Muster-BNO des Kantos Aargau kennt OMEN nicht. 

Die Einteilung der aufgelisteten Orte als explizite Kinderspielplätze ist nicht zielführend, da diese  

• zum Teil nicht öffentlich sind, 

• für multifunktionale Nutzung vorgesehen sind. 

Die Einschränkung auf Kinderspielplätze hätte damit auch Konsequenzen bezüglich der weiterführenden 

Nutzung. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung 
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Die übergeordneten Vorgaben können sich immer wieder ändern oder neue zu berücksichtigende Grund-

lagen hinzukommen. Eine solche Liste wäre immer unvollständig. Entscheid: Keine Berücksichtigung.  

3.4.3 Diverse Anträge Anträge und Begründungen siehe 3.4.2 Stellungnahme siehe 3.4.2 

3.4.4  Diverse Anträge 

 

§ 6: Auf einen Gestaltungsplan „Im Boden“ ist zu verzichten. 

Damit die verkehrstechnische Erschliessung der Parzellen auf die Kantonsstrasse durch den Kanton bewil-

ligt werden kann, ist ein Gestaltungsplan über die betroffenen Parzellen notwendig. Die Eigentümer ha-

ben sich verbindlich abzusprechen. Die Kompetenz für die verkehrstechnische Erschliessung auf die Kan-

tonsstrasse liegt alleine bei den kantonalen Behörden. 

Entscheid: keine Berücksichtigung 

  § 15: SpzB. „möglichst gemeinsame Zufahrten“ ist zu streichen. Es ist nicht zielführend, dass die Gemeinde diese Forderung weglässt, wenn der Kanton im Baubewilli-

gungsverfahren genau diese Forderung für die Ausfahrt auf die Kantonsstrasse stellt. Die Weglassung der 

Ziffer 5 würde die Bauherrschaft irreführen (siehe Argumentation zu §6). 

Entscheid: keine Berücksichtigung 

  § 28: Wiederherstellungspflicht bei Verwahrlosung muss gestrichen werden. Diese Vorschrift dient dazu zu verhindern, dass Eigentümer ein Schutzobjekt zu vernachlässigen, bis ein 

Erhalt nicht mehr möglich oder nicht mehr zumutbar ist und damit eine Schutzentlassung erzwungen 

wird. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung 

  Parzellen im aktuellen, rechtskräftigen Bauzonenplan können nicht ausgezont werden. Wenn 

Auszonung nur gegen Entschädigung. 

Auch wenn der Bauzonenplan Hellikon rechtskräftig ist, ist er, entgegen der Aussagen im Mitwirkungs-

beitrag, nicht RPG-konform. Die Kapazität der Bauzonen übersteigen den Bedarf für die kommenden 15 

Jahre deutlich, weshalb die Gemeinde verpflichtet ist, ihre Bauzonen zu überprüfen und falls geeignete 

Flächen gefunden werden, diese zu reduzieren.  

Entscheid: Keine Berücksichtigung 

  Anhang 2: „Wer auf einer erschlossenen Parzelle nicht baut hat kein Interesse …“ Dies ist eine blosse 

Behauptung! 

Anhang 3: „Zuweisung zu Nichtbaugebiet“ Das ist eine Enteignung! 

Bauzonen sollten grundsätzlich innerhalb von 15 Jahren überbaut werden, was bei diesen Parzellen nicht 

geschehen ist. Die Frage der Entschädigung hängt von der Rechtmässigkeit der ursprünglichen Einzonung 

ab. 

Entscheid: keine Berücksichtigung. 

  4.2.1. Der Gemeinderat fällt die Entscheidung!!! Auf Grund von nationalen und kantonalen Vorgaben wird beurteilt, ob die Bauzonenkapazität einer Ge-

meinde den erwarteten Bedarf für die kommenden 15 Jahre übersteigt. Ist dies der Fall, wird auf Grund 

von objektiven Kriterien beurteilt, welche unüberbauten Parzellen sich für eine Nichteinzonung eignen. 

Dieser Vorschlag wir dem Kanton zur Überprüfung vorgelegt. Das Dossier der Nutzungsplanung wird 

schliesslich der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorgelegt und vom Kanton genehmigt. 

Entscheid: keine Berücksichtigung 

3.4.5  Diverse Anträge 

 

– § 9 Abs. 3: Dacheinschnitte sollen bewilligt werden. 

– § 9 Abs. 5: Dachaufbauten sollen auch in der zweiten Ebene möglich sein. 

Dacheinschnitte sind bisher und auch künftig in Hellikon nicht zulässig, um die Schutzziele des ISOS zu ge-

währleisten 

In der 2. Ebene kann in der Regel kein den wohnhygienischen Ansprüchen entsprechender Wohnraum 

erstellt werden. 

Entscheid: keine Berücksichtigung 

  
– § 13 Abs. 2: Terrassenhäuser sollen möglich sein. 

Terrassenhäuser wären in Hellikon aus mehreren Gründen ein Fremdkörper und mit den Zielen des ISOS 

nicht vereinbar. Ausserdem wären nur wenige Parzellen für eine solche Bebauung geeignet. 
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Entscheid: keine Berücksichtigung 

  
– § 26: Besitzer soll mitentscheiden können welcher Schutz auf seinem schutzwürdigen Gebäude 

angewendet werden soll 

Die kantonale Denkmalpflege erstellt auf Grund einer fachlichen Beurteilung das kommunale Bauinven-

tar. Im Rahmen der Nutzungsplanungsrevision erfolgt gestützt auf das Kulturgütergesetz die grundeigen-

tümerverbindliche Umsetzung als Schutzobjekt.  

  
– Für die Beurteilung was an und in einem Schutzobjekt bei einem Umbau erhalten werden soll, 

ist eine umfassende Bestandesaufnahme über den Istzustand aufzunehmen. (HEL 927) 

Der Zustand der Liegenschaft soll im Rahmen einer Innenbegehung durch die kantonale Denkmalpflege 

überprüft werden. 

Der definitive Entscheid über die Unterschutzstellung erfolgt anschliessend. 

3.4.6  
Diverse Anträge 

 

– 2.4.1: Moderne Häuser ermöglichen. 

Die «Neubaugebiete» sind kleinräumig und liegen alle angrenzend an bestehende Wohnzonen. Um das 

ISOS geschützte Ortsbild zu bewahren, ist es notwendig, dass sich Neu- und Umbauten in das Ortsbild 

einfügen. 

Entscheid: keine Berücksichtigung 

  
– 3.1.3:Sagiareal soll Gewerbezone werden. 

Die Gewerbezone Sagerei ist heute ausschliesslich für eine Nutzung als Sagerei vorgesehen. Da eine sol-

che in Hellikon nicht mehr existiert, ist kein Bedarf mehr vorhanden. Eine Zuweisung zu einer allgemeinen 

Gewerbezone ist nicht möglich, zumal dafür auch kein nachgewiesener Bedarf besteht. Die Gewerbezone 

Sagerei wird aus der Revision ausgeklammert. 

Entscheid: keine Berücksichtigung 

  
– 4.1:Dachdurchbrüche sollen auf der halben Fassadenlänge gestattet werden. BNO soll klare 

Aussagen machen. 

Hellikon verfügt über ein Ortsbild von nationaler Bedeutung. Die Bewahrung einer möglichst ungestörten 

Dachlandschaft leistet einen wichtigen Beitrag zu dessen Erhaltung. 

Entscheid: keine Berücksichtigung 

  
– 4.2.2: Richtwert soll verbindlich definiert werden. Fachgutachten für Qualitätssicherung 

streichen. 

– 4.2.2: BNO weniger schwammig schreiben dann sind keine Fachgutachten nötig. 

Die Beurteilung nach qualitativen Massstäben erlaubt der Baubewilligungsbehörde die Berücksichtigung 

von objektspezifischen Aspekten. Dies dürfte bei qualitativ guter Lösung zugunsten der Bauherrschaft 

ausfallen. Auf der anderen Seite können damit schlechte Lösungen, die zum Ärgernis des Umfelds werden 

könnten, vermieden werden. 

Entscheid: keine Berücksichtigung 

  
– § 28: Wiederherstellungspflicht streichen. 

Diese Vorschrift dient dazu zu verhindern, dass Eigentümer ein Schutzobjekt zu vernachlässigen, bis ein 

Erhalt nicht mehr möglich oder nicht mehr zumutbar ist und damit eine Schutzentlassung erzwungen 

wird. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung 

  
– § 16: Baubewilligung in Grünzone streichen. 

Grünzonen sollen natürliche Lebensräume darstellen und nicht verbaut werden, wenn hier Kleinbauten, 

Spielgeräte etc. möglich sein sollen, soll dies geregelt sein und überwacht werden können. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung 

  
– § 51: Steingärten sollen nicht angesprochen werden 

Steingärten und die damit verbundenen negativen Folgen für Mikroklima und Biodiversität sind ein zu-

nehmendes Problem auch in ländlichen Gebieten. Für Personen ohne grünen Daumen gibt es angemes-

sene Alternativen zur Aussenraumgestaltung. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung 

  
– § 55 (Lichtemissionen): Artikel streichen 

Lichtemissionen sind die problematische Bestrahlung des Nachhimmels durch unnötige Beleuchtungen 

(Lichtreklame die ganze Nacht, permanente Überwachungsscheinwerfer und Umgebungsbeleuchtungen 

etc. sowie indirekte Leuchten z.B. Leuchten die gegen den Himmel gerichtet Wege, Plätze oder Strassen 

beleuchten sollten. 

All diese Beleuchtungen irritieren z.B. Nacht- und Zugvögel. Auch Insekten werden durch die permanen-

ten Lichter irritiert so, dass sie um das vermeintliche Sonnenlicht fliegen bis sie tot zu Boden fallen. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung 
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1.5 Landwirtschaft 

Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Stellungnahme Gemeinderat 

3.5.1  

 

Die Zulässigkeit eines Neubaus ausserhalb Bauzone ist unabhängig von der Nutzungsplanungsrevision zu 

klären. Eine vorsorgliche Eintragung eines Siedlungseis ist nicht möglich. 

Entscheid: keine Berücksichtigung 

  

 

Die vorgeschlagene Anpassung ist nachvollziehbar. Die Landschaftsschutzzone soll gemäss Vorschlag an-

gepasst werden. Die Anpassung ist im Planungsbericht umfassend zu begründen. 

Entscheid: Berücksichtigung.  

 

  

 

Der Neulighof ist als aktiver Landwirtschaftsbetrieb mit einem sogenannten Siedlungsei bezeichnet. Da-

mit ist eine angemessene Weiterentwicklung trotz der Lage in der Landschaftsschutzzone gewährleistet. 

Entscheid: keine Berücksichtigung 

3.5.2  Parzelle 470 darf nicht in die in die Naturschutzzone eingetragen werden Die Parzelle 470 ist bereits im rechtskräftigen Kulturlandplan vollständig in einer Naturschutzzone. Im 

Rahmen der Revision wurde lediglich die Art der Zone angepasst bzw. spezifiziert (Fromentalwiese statt 

Magerwiese) 

Reduktion der Fläche auf Vertragsfläche prüfen 

Entscheid: Eine Reduktion der Schutzzone auf die Vertragsfläche ist zu prüfen. 

3.5.3  Planung von Stall ausserhalb Bauzone 

 

– Am alten Standort fehlen betriebliche Erweiterungsmöglichkeiten. 

– Tierschutzvorschriften können nicht ein-gehalten werden. 

– Gewässerschutzprobleme, sowie Lärm- und Geruchsemissionen im Wohngebiet. 

Siehe 3.5.1 

3.5.4  Anpassungen bei Heuschnitt 

 

– § 19 Abs. 7 / „Fromentalwiesen“ bezieht sich nur auf Rinderhaltung. Dieser Artikel soll angepasst 

werden. 

Entscheid: Berücksichtigung. Es ist zu prüfen, ob die Beweidung auch auf Pferde ausgedehnt werden 

kann. 

  Anpassungen im Kulturlandplan (Hecken) 

 

Auf den Parzellen 520 (Alte Bünde), 382 und 383 (Oberdorf) sollen die Pläne der Hecken den tat-

sächlichen Gegebenheiten angepasst werden. 

Entscheid: Berücksichtigung. Die Lage der Hecken soll im Rahmen der Überarbeitung des Landschaftsin-

ventars überprüft werden. 
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1.6 Verbände / Organisationen 

Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Stellungnahme Gemeinderat 

3.6.1       

 

  

 

Anpassung der Formulierung "der Bevölkerung" 

 

Halbprivate Aussenräumen, beispielsweise bei Mehrfamilienhäusern, sind bewusst den Bewohnern vor-

behalten. Daher gilt § 14 Abs. 3 nur für Flächen in der ÖBA.  

Entscheid: Teilweise Berücksichtigung 

 

  

 

Aufgrund der lokalen Gegebenheiten ist diese Anpassung nicht notwendig.  

Entscheid: keine Berücksichtigung 

 

3.6.2  

 

Thujahecken sind bekanntermassen nicht sehr resistent den veränderten Klimabedingungen gegenüber. 

Daher wird die Zahl der Thujahecken in den kommenden Jahren sowieso laufend abnehmen. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung 

  

 

Gerade auf Grund veränderter klimatischer Bedingungen kann es in gewissen Fällen sinnvoll sein, nicht-

einheimische Pflanzen zu wählen, da diese eher hitze- und dürreresistent sind.  

Entscheid: Keine Berücksichtigung 

  

 

Der Begriff Nebenfläche ergibt sich nicht nur aus der Fläche an sich (in m2), sondern auch aus der Funk-

tion. Die Formulierung ist bewusst so gewählt, dass auf die einzelne Situation eingegangen werden kann. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung 

  

 

Bei der erwähnten Parzelle handelt es sich um Fruchtfolgeflächen.  

Einem freiwilligen Schutz durch den Grundeigentümer bzw. zukünftig den NSV spricht aber nichts entge-

gen. 

Entscheid: keine Berücksichtigung 
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Da sowohl der NSV wie der Eigentümer Pro Natura diesen Antrag stellen, können die Löcher von Hellikon 

als Geotop aufgenommen werden. 

Entscheid: Berücksichtigung 

  

 

Die Aufnahme von Hochstammobstbäumen ist im Rahmen der Erarbeitung des Landschaftsinventars zu 

prüfen. 

Entscheid: Berücksichtigung 

  

 

Ungefasste, natürliche Quellen sind wie korrekt angemerkt bereits durch das NHG geschützt. Eine sepa-

rate Unterschutzstellung im Rahmen der Nutzungsplanung ist damit nicht notwendig. 

Entscheid: keine Berücksichtigung 

  

 

Dieser Vorschlag ist in Absprache mit dem Förster zu prüfen 

  

 

Dieser Vorschlag ist im Rahmen der Erarbeitung des Landschaftsinventars zu prüfen. 

  

 

Die genannte Fläche befindet sich bereits in einer Naturschutzzone Wald. Der Schutz der Wildbienen 

sollte damit ausreichend gesichert sein. 

Entscheid: keine Berücksichtigung 

  

 

Die Kulturobjekte sind von der Kantonalen Denkmalpflege inventarisiert. Dazu gehört auch der Platzbrun-

nen (HEL921). Alle anderen Brunnen sind aus der Sicht der Kantonalen Denkmalpflege zu neu, zu profan, 

etc. um sie im Inventar zu führen. 

Entscheid: keine Berücksichtigung 

3.6.3  

 

Die Geotope 61a, 61b und 62 sind bereits im Kulturlandplan aufgeführt. 

Entscheid: keine Berücksichtigung 

   Sofern Grundeigentümer und Gemeinde damit einverstanden sind, können die Löcher von Hellikon als 

geologisches Objekt in die Liste der Schutzobjekte aufgenommen werden. 

Entscheid: Berücksichtigung.  

  

 

Bei der erwähnten Parzelle handelt es sich um Fruchtfolgeflächen.  

Einem freiwilligen Schutz durch den Grundeigentümer bzw. zukünftig den NSV spricht aber nichts entge-

gen. 

Entscheid: keine Berücksichtigung 

  
 

Ungefasste, natürliche Quellen sind wie korrekt angemerkt bereits durch das NHG geschützt. Eine sepa-

rate Unterschutzstellung im Rahmen der Nutzungsplanung ist damit nicht notwendig. 

Entscheid: keine Berücksichtigung 

   Dieser Vorschlag ist in Absprache mit dem Förster zu prüfen 
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Eine Zuweisung zu einer Schutzzone ist nicht notwendig. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung.  

  

 

 

Umfassende Abklärungen mit den zuständigen Planern sowie den kantonalen Fachstellen haben gezeigt, 

dass die sehr komplexen Fragestellungen zur Sagi nicht im Rahmen der Gesamtrevision geklärt werden 

können. 

Entscheid: Berücksichtigung 

  

 

Die Uferbestockung ist gemäss NHG geschützt und darf nicht gerodet werden. Eine zusätzliche Unter-

schutzstellung ist daher hinfällig. 

Entscheid: keine Berücksichtigung 

  

 

Vgl. Stellungnahme zu Antrag 2 

3.6.4  Diverse Rückmeldungen 

Keine Änderungswünsche 

Kenntnisnahme 

 

1.7 Anfragen zur Klärung 

Nr. Themenbereich Antrag und Begründung Stellungnahme Gemeinderat 

3.7.1 Diverses Abklärungen zu Zufahrt Grundstück 

– Die Gemeinde möchte bitten den Sachverhalt bezüglich der Ausfahrt auf die Haupt-strasse nach 

dem Überbauen der Parzelle 266 mit der Auflage auf der Parz. 267 schriftlich darlegen und be-

stätigen. 

– Bitte um Abklärung wie gross die Baufläche der Parz. 266 nach Abzug der Grenz-abstände tat-

sächlich ist. 

Diese Fragestellungen betreffen nicht die Nutzungsplanungsrevision und werden durch die Gemeinde-

kanzlei geklärt. 

3.7.2 Diverses Bauprojekt in Planung 

– Reto Hasler erklärt, dass er auf Grund des neuen Baulandplans gedenkt, die Parzellen 152 und 

153 im Herbst 2021 zu überbauen gedenke. 

Da die genannten Parzellen in der Bauzone verbleiben, spricht nichts dagegen. 

Kenntnisnahme 

3.7.3 Diverses Abklärungen zu Drainageleitung statt eingedoltes Bächlein 

– Bitte Gewässerraum im Bereich Brunnen-hof auf Korrektheit überprüfen. 

– Was sind die Konsequenzen, wenn der eingezeichnete Gewässerraum rechtens ist? 

Basis für die Ausscheidung des Gewässerraumes ist der Bachkataster, welcher offensichtlich nach dem 

Verfahren 2004 nicht korrigiert wurde.  

Entscheid: Berücksichtigung. Auf die Festlegung eines Gewässerraumes wird verzichtet. Die entspre-

chende Begründung wird im Planungsbericht ergänzt. 

3.7.4 Diverses Abklärungen zu Hochwasserschutzzone 

– Parz. 600 und Parz. 277 kann als überbaute Fläche nicht als Freihaltungszone genutzt werden. 

– Antrag: die überbaute Seite am Bach sei als Freihaltungsgebiet Hochwasser zu streichen. 

Die Abgrenzung des Freihaltegebietes Hochwasser orientiert sich an der kantonalen Gefahrenkarte. Da 

es sich dabei um eine Geländemodellierung handelt, werden Gebäude überlagert. Eine Streichung ist 

nicht möglich. 

Entscheid: Keine Berücksichtigung 

 


